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irùfnil. laljrfswrfimittluitg
to Siljufi]. inirertomitiö

Sonntag ben Id. gmii 1898
im 2d)iüjenf)(juie jn ©latuë.

(gortfepung).
§err DJiefferfdimieb ©cbober (Dban) begrünbet furz baS

Bon ber ©eftton £§nn beantragte Obligatorium, erfläit aber,
ûajj man bereif fein sterbe, biefen Antrag zu (Surften beSjenigen
beS SentralbotfianbeS guritcEjugteben. Der Antrag Dbun lautet:

1. ®er §anbtoerferBerein Dbun begrübt im Srintstp bie fdjtoeije'
xtftïje ©efepgebung über Berufsnerbänbe.

2. @r Bertoirft aber bie im ©nttourf beg ©entralBorftanbeg Borges
febene fafultatiüsobligatorifdfe ©rünbung Bon BerufSBerbänben
unb toünfdjt biefe ohne SKuSrtabme obligatorifdj.

§err ©entraipräfibcitt ©djeibegger to H bie »orgefebene

furze Meplif ntdü bap benûpen, um auf bie eingelnen Soten

p anttoorten, fonbern lebigiidb um bie Sebeutung ber gegen»
fettigen Slnträge ja präzijieren. fÇiir benjenigen, ber mit ber

ganzen fÇrage nicht Bertraut ift, finb bie ofifditoeiäer fijen 2ln

träge bcft'cbenb, meil atttS, toaS man toünfdjt, auf einem
fletnen Sogen Sapier pfammengefafet ift fataler etfdjeinen
aber jene benen, meldje ®;nfid)t unb Erfahrung genug baben,
um p toiffen, baff atte foldje Botfd)läge, fo lange fie nur in
fumtnarifcber Raffung gegeben merben, (SummibäHeu p Oer»

gleiten finb, benen man jebe beliebige <S;fiaIt unb 2lnSbebnung

aeben fann. Der (Setoerbeftanb bat nun ®rfal)tnngfn genug
hinter fidj, um ja toiffen, toobin eine fold)e SEaftit fübrt. Der
Sentralöorftanb fann fid) baber für atte gufanft nur nodj

ganj beftimmt präjifierten gorberutigen anfdjliefsen. @r bat eS

bewt audi nfd)t unterlaffen, bei ber Dppofition anpfragen,
toie tpre Sorfdjläge p interpretieren feien, babe aber feine be*

tatdieite Slnttoort erhalten. ttftan müffe ftd) alfa beute mit ber

235'tberlegung berjenigen befantiien ®intoänhe begnügen, meiere

eon ber Dppofition öorgebraebt föorben finb; unter biefen Se»
benfen ift baSjenige betreffenb bie Sintoirfung auf ben SQ3aren=

preis baS baup'.fädtticbfie. Der tttebner toeift nun an Sei'
fpielen nadj, ®te febe ffteforro ber Serbältniffe nur ein glfd»
nnb ©tiicfœetf fei, fo lange man nidjt bie Wögltdfifeit habe,
auch jener. Deil beS unlautern SBettbetoerbeS p befämpfen,
ber fcurdj baS Siiitel ber ©djleuberprelfe, ber borfäpUdjen
Sernidjtung anberer burdj bie ^Preisunterbietung rc. BaUpgen
merbe. ®ber,fo toenig merbe es möglich fein, im ©ubmifjiouS=
toefen je SBanbel ju fdjoffen, fo lange nicht bie ttJlöglidjfeit
geboten fei, fotdje p fteafen, œeldje 2ieferungSangebote
machen, bie b'nfidjtlid) ber 5ßretS§ö6e in feinem SerbaltniS

p ber gelieferten Slr'ceft fteben. Die Dppofition mill nun
in ber S^beftimmung unbegrenzte fÇrei^ett beibehalten, fie
mitt aud) nur fretœttttge Drganifation; mir fommen alfo,
menn toir ihren Sorfdjlägen fjolge geben, bödbftens p einem
(Sefeb, toie baêjenige zur Sefämpfnng beS unlautern SBett»
betoerbeS in Deutfdjlanb eines ift. Der SentralBorftanb ifi
ftdj aber betonet, baff ein foldjeS (Seffp toeber in Dtutfdj*
lanb nodj bei uns genügt, um bie ©d)äben, bte mir atte
beflagen, an ber SSßurpl zu faffen. 2Btr toaren baber beftrebt,

Orden!!. Jahresversammlung

des Schweiz. Geweàvereins
Sonntag den IS. Jnni I8S8
im Schützenhause zu Glarus.

(Fortsetzung).

Herr Messerschmied Schodcr (Than) begründet kurz das
von der Sektion Thun beantragte Obligawrium, erklärt aber,
daß man berei- sein werde, diesen Autrag zu Gunsten desjenigen
des Certralvoistandes zurückzuziehen. Der Antrag Thun lautet:

1. Der Handwerkerverein Thun begrüßt im Prinzip die schweize-
rische Gesetzgebung über Berufsverbände.

2. Er verwirft aber die im Entwurf des Centralvorstandes vorge-
scheue fakultativ-obligatorische Gründung von Berufsverbänden
und wünscht diese ohne Ausnahme obligatorisch.

Herr Ceniraiprästdent Scheidegger w ll die vorgesehene

kurze Replik nicht dazu benutzen, um auf die einzelnen Voten
zu antworten, sondern lediglich um die Bedeutung der gegen-
seitigen Anträge zu präzifieren. Für denjenigen, der mit der

ganzen Frage nicht vertraut ist, sind die ostschweizer scheu An-
träge besuchend, weil alles, was man wünscht, auf einem
kleinen Bogen Papier zusammengefaßt ist Fataler erscheinen
aber jene denen, welche Einsicht und Erfahrung genug haben,
um zu wissen, daß alle solche Vorschläge, so lange sie nur in
summarischer Fassung gegeben werden, Gummibällen zu ver-
gleichen find, denen man jede beliebige Gestalt und Ausdehnung

aeben kann. Der Gewerbestand hat nun Erfahrungen genug
hinter sich, um zu wissen, wohin eine solche Taktik führt. Der
Centralvorstand kann sich daher für alle Zukunft nur noch

ganz bestimmt präzisierten Forderungen anschließen. Er hat es

denn auch nicht unterlassen, bei der Opposition anzufragen,
wie ihre Vorschläge zu interpretieren seien, habe aber keine de-

taillierte Antwort erhallen. Man müsse sich also heute mit der

Widerlegung derjenigen bekannten Einwände begnügen, welche

von der Opposition vorgebracht worden sind; unter diesen Be-
denken ist dasjenige betreffend die Einwirkung auf den Waren-
preis das hauptsächlichste. Der Redner weist nun an Bei-
spielen nach, wie jede Reform der Verhältnisse nur ein Flick-
und Stückwerk sei, so lange man nicht die Möglichkeit habe,
auch jenen Teil des unlauter« Wettbewerbes zu bekämpfen,
der durch das Mittel der Schleuderpreise, der vorsätzlichen
Vernichtung anderer durch die Preisunterbietung rc, vollzogen
werde. Ebenso wenig werde es möglich sein, im Submissions-
Wesen je Wandel zu schaffen, so lange nicht die Möglichkeit
geboten sei, solche zu strafen, welche Lieferungsangebote
machen, die hinsichtlich der Pretkhöhe in keinem Verhältnis
zu der gelieferten Arbeit stehen. Die Opposition will nun
in der Preisbestimmung unbegrenzte Freiheit betbehalten, st-
will auch nur freiwillige Organisation; wir kommen also,
wenn wir ihren Vorschlägen Folge geben, höchstens zu einem
Gesetz, wie dasjenige zur Bekämpfung des unlautern Wett-
bewerbes in Deutschland eines ist. Der Centralvorstand ist
sich aber bewußt, daß ein solches Gesetz weder in Deutsch-
land noch bei uns genügt, um die Schäden, die wir alle
beklagen, au dir Wurzel zu fassen. Wir waren daher bestrebt.
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ltnfern Stttionen ettoaS beffereS, etwas gauges ju bieten,

wir muffen beun aucp aus bottenbeter Ueberjeugung au unfern
Sorjcplägen feftöalten.

Sie neuen SJorfd^Iäge beg tganbwerfgmeifier*Sereing ©t.
©allen gehen infofern meiter, al? fie ftdj einer ©mmirfung in
bie ^Preisfrage pnetgen. ©ans unbegreiflich ift uns aber, mie

man bttfe Sorfcpläge in einer fo fummarifcp gehaltenen fÇorm

bringen latin, bie, bag muff man bocp einfepen, non ben Se*
börben niemals Scrüttftcptfgunfl ft üben ïônnte. SïuS bem Um*

ftanb, baff mar. alle meitern Schritte fiftieren müjfte, big bie

Seporben über bie erfte ffrage enifchieben paben, möcpte jeher
Unbefangene ben Scbluff sieben, eg feien bie Anträge beg (Sen»

tralborfianbeS in höft'cher Seife in ben SPapterforb beförbert
toorben. Samtt glaubt ber SRebner bie Sebeutung ber ber*

fcbiebenen SInträge genügenb flar gelegt su paben unb mitt
ber Stéîuffion n^cpt Weiter norgreifen.

Urn lOV^ Ubr Wirb bie allgemeine SiSfnffion eröffnet.
Sjerr Srüberlin (Safeflanb) wünfcpt ®rgünsungen im

©ewerbegefep, melcpe bie oerfcpiebenen Stufen ber ttReifter,
©efetten unb ßeptlinge beireffen unb ben 3wett paben fotten,

p öerbinbern, baff ber Sttletfler fiep mit nicht* ober palbauS*
gebilbeten Beuten unter bem SPringi^ ber ©leiebbereebtignng

p bereinigen gcswungen fein fott.
©err Sucpbtnbermeifter 3eHweger (3üricp) teilt bie ttie-

folution mit, Weîcpe ber ©.werbeoerbanb 3ürt<p t« ber ftacf
befucbten ittlonatSberfammlwig bom 28. 3ftärs 1898 in betreff
ber fcbweisertfcben ©etoerbegefepgebung mit ßmfttmmigfeit an»

genommen bot; ber genannte Serbanb befürmortet bte Anträge
beg ©entraïborftanbeg. Sie Sefolution bat folgenben SBortlünt:

1. ®te Seftrebungen be® Sdjwetser. ©etoerbebereinS unb f^jegtelï
beffen ifhäfibenten, §errn ©djeibegger, pr (Srretcfjung etne§
etbg. @efoerbegefepe§ finb ate bureaus geitgemäf su begrüben.

2.®ie burd) Drganifation ber SerufSarten angeftrebte Sers
befferung ber 31r6eit§= unb ©rmerbSberbältniffe ift ein bringen*
be§ Sebürfnis.

3. ®ie auf greimiKigteit bafterenben Vereine bon 2Irbeitgebern
unb âlrbeitnebmern finb nidjt im ftanbe, ben flänben im
Slrbcite* unb ©rtterbsleben abjubelfen.

4. ®ie gefeplidj gefdiüpten SöerufSorgantfaitonen fiepen unter
©taateauffidjt; ihre Sbompetenjen werben bitrcE) baS ©etoerbe*
gefep feftgefteHt unb gegen tljre Söefd^litffe ift ein DtefurSrecpt
geWabrleiftet,

®ic Blegelung ber S3erfauf§pretfe ift ntcfjt Sadje ber 33e=

rufSorganifationen, wobt aber liegt in ibrer Sfüdjt, im (Rahmen
beS ©efepeë über unlautern SBettbetoerb bie fjntereffen beS Se*
rufeS su wahren.

5. ©8 ift babtn ju ftreben, ben 2lrt. 31 ber S.*S. p rebtbieren,
bamit obige ©runbfctpe pr ®urd)fübrung gelangen tonnen.

©etr Sucbbrutter Stnfeu (SBtntertbur) erflärt ftch für
bie Slntiäge ber aftfdÈtoeigerifd^en ^antonalbertänbe unb ber
Seftion 2Btnteribur; btefe fönnen nach feinem Safürpalten
aHein sum 3iele führen. Stcpt wir machen bie ©efe^e, wir
finb Weber bte SunbeSberfammlung trodh bag Soll 2Benn
Wir mit bem Serlangen nach obligatorifchen Serufägenbffen*
fchaften fommen, fo weihen wtr auf unüberminbliche Schwierig*
feiten ftofeen. Ser Snnbegrat hat ftch fchon 1892 über bte

SerufSgenoffetcfcpaften auggefprochen unb swar in burdjauS
ablehnenbem ©inne. §ierauS eiferen wir, bah bie SunbeS*
behörberc für biete Snftitution nicht sn haben finb. ©err
Sunbegpräfibent Semper hat in feiner ©röffnungSrebe sur
©enfer fianbeSauSfiettung fich beutlich gegen bie Serufgge*
noffer.fchaften geWenbet. Sag Solf ift für biefelben ebenfalls
nicht sa haben. 2itt bem Schlagwort „3unft" Wirb bie
ganse Scftrebnng fcheitern. ®ie Arbeiter finb heute gut
genug organifiert; wir fönnen bon ihnen lernen; wenn Wir
fo gut organifiert finb, wie fie, brauchen Wir feine Serufg*
genoffenfchaften mehr. SBenn wir SerufSgencffenfchaften
wollten, fo müßten fie entweber gans freiw'tttge ober bann
nnbebingt obligatorifche fein; bie leptern wagt ber ©entrai*
oorftanb aber nicht ju pofiutieren, weil er meifj, bah fle
bachab gefchiift Würben. 2Btr Wollen aber etwas ©rreichbareS
erftreben unb bieg thun Wir mit ber Sinnahme ber ÜBpler
Antrüge ber oftfchWeiserifchen Serbünbe.

(5-ortfepung folgt.)

©uPaufteinfaBri!
Sie Seftrebungen ber mobernen Sechnif, Billiges Sau*

material p befd&affen, haben fietS neue ©rfolge s« bergeit^nen,
unb wtr îonfiatieren mit fÇrenbe, bafe bie Schweis in ber
Schaffung folcher Snbnftrien nicht htntenanfieht. Sen in
3ürith arbeitenben Sfunßhaufteinfahrifen hat fich in lefcter

3eit ein weitereg ©tahltffement unter obigem ülamen gugefettt.
Welches fich in erfter ßtnie bie Slufgabe fiettt, bittiges unb
praftifcheS Slaterial sur igerftettung bon fchattbicpten, feuer*
fieberen ©cheibewanben sa fabrigteren. Sie Siifchung ber

hiesu erforberlichen ttßaffe beftept saw größten Seil ans
©ppS, bem feboch bepafS größerer gefligfett etwas ®alf nnb
©cplacfen beigemengt Wirb unb beffen ©ewiept burch eine
Weitere Seimengung eines Quantums ©ägtnehl günftig re=

bugiert wirb. — ©ine weitere fftebuftion beS ©eWicpteS wirb

burcp gaerlaufenbe 3äße tw, Steine erreicht, beffen ganse
gform für rafepe unb bittige Serfepung grofee Sorteile Bietet.

Sie gewellten ©tofefeiten baffen genau anfeinanber, ebenfo
bte Sagerftiten, Wclcpe anfcpltefeen unb burcp eingelaffene Sttiörtel*

fugen oermauert werben. Ser ÜRörtelberbraucp ift bemnaep

minim, bas ©eWicpt ber Steine cirfa 4,3 kg, unb bie

Simenfionen berart gewählt, bah 15 Steine genau 1 m*
Scpeibewanb bon 10 cm Sitte ergeben. Sa bie Steine
in gleichen ÜRobetten gegoffen werben, pafft Stütt für
Stütt genau aufeinanber unb brauchen bie Seiten niept

berpupt su Werben; eS genügt, biefelben mit etwas ®pp§
ahsuglätten unb ift bie ttöanb bann fertig für bie Sapete.

Ser geringe fßreiS biefer ©tetne (ffo. Sanftefle 0fr. 3.50

per m^ SEBanb) bürfte sa iprer allgemeinen Serwenbnng
wefentlicp beitragen. Ser Sltteinberfauf für 3ürtch wtrb
burcp bas Sureau für bantecpnifcpe ^onftruttionen unb

SSrtiM, gelip Seran, 3äricp, beforgt.

ürßeUg« unb SiefcriingSftfccriragunge».
(Slmtlidpc DriginaI«3Ritteitungen.) Nsohdruok verDote«

Slbftettung berSunnelape amStlbula ben

Ingenieuren OBerft Setter u. SSilbberger.
Sau ber Umhrailftrahe an §uber=28alt in ©hur.
©etg*= unb SBarmwaffereinricptnng im Slfpl

SB p 1 an ©ebr. Snljer in SBtntertbur.
Sau ber Sahn Denfingen*SalStbaI an

fRittersßgger in 3üridö.

SluSfübrung ber eifern en Scpupbrütten
unb Pfeiler für eine Srapifeilbapn ber Stabt St.©allen
an Schröter u. ßo. in Srugg.
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unsern Sektionen etwas besseres, etwas ganzes zu bieten,
wer müssen denn auch aus vollendeter Ueberzeugung an unsern
Vorschlägen festhalten.

Die neuen Vorschläge des Handwerksmeister-Vereins St.
Gallen gehen insofern weiter, als sie sich einer Einwirkung in
die Preisfrage zuneigen. Ganz unbegreiflich ist uns aber, wie

man diese Vorschlüge in einer so summarisch gehaltenen Form
bringen kann, die, das muß man doch einsehen, von den Be-
hörden niemals Berücksichtigung finden könnte. Aus dem Um-
stand, daß man alle Weilern Schritte sistieren müßte, bis die

Behörden über die erste Frage entschieden haben, möchte jeder
Unbefangene den Schluß ziehen, es seien die Anträge des Cen-
tralvorstandes in höflicher Weise in den Papierkorb befördert
worden. Damit glaubt der Redner die Bedeutung der ver-
schiedenen Anträge genügend klar gelegt zu haben und will
der Diskussion lücht weiter vorgreifen.

Um 19^ Uhr wird die allgemeine Diskussion eröffnet.
Herr Brüderlin (Baselland) wünscht Ergänzungen im

Gewerbegesetz, welche die verschiedenen Stufen der Meister,
Gesellen und Lehrlinge betreffen und den Zweck haben sollen,
zu verhindern, daß der Meister sich mit nicht- oder Halbaus-
gebildeten Leuten unter dem Prinzip der Gleichberechtigung
zu vereinigen gezwungen sein soll.

Herr Buchbindermeister Zellweger (Zürich) teilt die Re-
solution mit, welche der G^werbeverband Zürich in der stark
besuchten Monatsversammlung vom 28. März 1898 in betreff
der schweizerischen Gewerbegesetzgebung mit Einstimmigkeit an-
genommen hat; der genannte Verband befürwortet die Anträge
des Centralvorstandes. Die Resolution hat folgenden Wortlaut:

1. Die Bestrebungen des Schweizer. Gewerbevereins und speziell
dessen Präsidenten, Herrn Scheidegger, zur Erreichung eines
eidg. Gewerbegesetzes sind als durchaus zeitgemäß zu begrüßen.

2. Die durch Organisation der Berufsarten angestrebte Ver-
besserung der Arbeits- und Erwerbsverhältnisse ist ein dringen-
des Bedürfnis.

3. Die auf Freiwilligkeit basierenden Vereine von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern sind nicht im stände, den Mißständen im
Arbeits- und Erwerbsleben abzuhelfen.

1. Die gesetzlich geschützten Berufsorganisationen stehen unter
Staatsaufsicht; ihre Kompetenzen werden durch das Gewerbe-
gesetz festgestellt und gegen ihre Beschlüsse ist ein Rekursrecht
gewährleistet.

Die Regelung der Verkaufspreise ist nicht Sache der Ve-
rufsorganisationen, wohl aber liegt in ihrer Pflicht, im Rahmen
des Gesetzes über unlautern Wettbewerb die Interessen des Be-
ruses zu wahren.

5. Es ist dahin zu streben, den Art. 31 der B.-V. zu revidieren,
damit obige Grundsätze zur Durchführung gelangen können.

Herr Buchdrucker Binkeu (Winterthur) erklärt sich für
die Anträge der ostschweizerischen Kantonalverbände und der
Sektion Winterthur; diese können nach seinem Dafürhalten
allein zum Ziele führen. Nicht wir machen die Gesetze, wir
sind weder die Bundesversammlung noch das Volk. Wenn
wir mit dem Verlangen nach obligatorischen Berufsgenossen-
schaffen kommen, so weiden wir auf unüberwindliche Schwierig-
keilen stoßen. Der Bundesrat hat sich schon 1892 über die
Berufsgenossenschaften ausgesprochen und zwar in durchaus
ablehnendem Sinne. Hieraus ersehen wir, daß die Bundes-
behörden für dicke Institution nicht zu haben sind. Herr
Bundespräsident Deucher hat in seiner Eröffnungsrede zur
Genfer Landesausstellung sich deutlich gegen die Berufsge-
nosser.schaften gewendet. Das Volk ist für dieselben ebenfalls
nicht zu haben. An dem Schlagwort „Zunft" wird die
ganze Bestrebung scheitern. Die Arbeiter sind heute gut
genug organisiert; wir können von ihnen lernen; wenn wir
so gut organisiert sind, wie sie, brauchen wir keine Berufs-
genoffenschaften mehr. Wenn wir Berufsgenossenschaften
wollten, so müßten sie entweder ganz freiwillige oder dann
unbedingt obligatorische sein; die letztern wagt der Central-
vorstand aber nicht zu postulieren, weil er weiß, daß sie
bachab geschickt würden. Wir wollen aber etwas Erreichbares
erstreben und dies thun wir mit der Annahme der Wyler
Anträge der ostschweizerischen Verbände.

(Fortsetzung folgt.)

Gutzbausteinsabrik Zürich.
Die Bestrebungen der modernen Technik, billiges Bau-

material zu beschaffen, haben stets neue Erfolge zu verzeichnen,
und wir konstatieren mit Freude, daß die Schweiz in der
Schaffung solcher Industrien nicht hintenansteht. Den in
Zürich arbeitenden Kunkbausteinfabriken hat sich in letzter

Zeit ein weiteres Etablissement unter obigem Namen zugesellt,
welches sich in erster Linie die Aufgabe stellt, billiges uud
praktisches Materia! zur Herstellung von schalldichten, feuer-
sicheren Scheidewänden zu fabrizieren. Die Mischung der

hiezu erforderlichen Masse besteht zum größten Teil aus
Gyps, dem jedoch behufs größerer Festigkeit etwas Kalk und
Schlacken beigemengt wird und dessen Gewicht durch eine
weitere Beimengung eines Quantums Sägmehl günstig re-
duziert wird. — Eine weitere Reduktion des Gewichtes wird

durch querlaufende Züge im Steine erreicht, dessen ganze
Form für rasche und billige Versetzung große Vorteile bietet.

Die gewellten Stoßseiten passen genau aufeinander, ebenso

die Lagerseiten, welche anschließen und durch eingelassene Mörtel-
fugen vermauert werden. Der Mörtelverbrauch ist demnach

minim, das Gewicht der Steine cirka 4,3 stZ, und die

Dimensionen derart gewählt, daß 15 Steine genau 1

Scheidewand von 1V czna Dicke ergeben. Da die Steine
in gleichen Modellen gegossen werden, paßt Stück für
Stück genau aufeinander und brauchen die Seiten nicht
verputzt zu werden; es genügt, dieselben mit etwas Gyps
abzuglätten und ist die Wand dann fertig für die Tapete.

Der geringe Preis dieser Steine (fko. Baustelle Fr. 3.59

per m2 Wand) dürfte zu ihrer allgemeinen Verwendung
wesentlich beitragen. Der Alleinverkauf für Zürich wird
durch das Bureau für bautechnische Konstruktionen und

Artikel, Felix Bera», Zürich, besorgt.

Arbeits« und Lieferimgsübertragungeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àkàrà vs?°vl»

Absteckung derTunnelaxe amAlbula den

Ingenieuren Oberst Becker u. Wildberger.
Bau der Umbrailstraße an Huder-Walt in Chur.
Heiz- und Warmwassereinrtchtung im Asyt

W yl an Gebr. Sulzer in Winterthur.
Bau der Bahn Oensingen-Balsthal an

Ritter-Egger in Zürich.

Ausführung der eisernen Schutzbrücken
und Pfeiler für eine Drahtseilbahn der Stadt St. Gallen
an Schrötcr u. Co. in Brugg.
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